
EWU A/Q Turnier mit 

Rheinland Trophy Wertung 

vom 06.-08.07.2018 

 

Trainingsstall Leckebusch - Nümbrecht 

   
Nennschluss:  06.06.2018 (Poststempel) 

(Nachnennungen gemäß Regelbuch) 

 

Ort:    Geringhauser Mühle, 51588 Nümbrecht  

 

Veranstalter:  Linda Leckebusch, Gerinhauser Mühle, 51588 Nümbrecht 

 

Turnierleitung:  Jörg Schroder 

 

Nennstelle:  Petra Retthofer, Hagelkreuzstr. 195, 47167 Duisburg 

   Tel. 0203-582865 oder 0160-95209131 – Mail: petraretthofer@gmx.de 

 

Richter EWU: Susanne Haug 

                                  

Ringsteward:  Ingrid Bongart 

 

EWU Steward: Silke Scholl 

                                     

Startgebühren EWU: 

LK 3A + LK 2A + LK 1A/Jungpferdeprüfungen   17,00 €  

LK 3B + LK 2B + LK 1B/Jungpferdeprüfungen    13,00 € 

Office Charge pro Pferd-/Reiterkombination                                                    8,50 € 

Nachnenngebühr    5,00 € pro Start 

Stewardfee pro Pferd-/Reiterkombination    3,50 €  

 

Boxen pro Tag                                                             60,00 € 

(jeweils von 20.00 Uhr am Anreisetag bis 19.00 Uhr am Abreisetag, bei Tagesbox bitte den An- und 

Abreisetag auf der Nennung vermerken) 

Wochenendbox von Do - So 140,00 €    

Boxenkosten können bei Absage nur zurückerstattet werden, wenn eine Weitervermietung gewährleistet 

ist.  

Boxenreservierungen sind ausschließlich über die Meldestelle möglich. 

    

Paddocks (E-Zaun selbst mitbringen) 10,00 € / Tag 

Camping / Wohnwagen 10,00 € / Tag 

    

Bankverbindung für Boxen und Startgelder: 

Kontoinhaber: Trainingsstall Leckebusch 

IBAN: DE15 3846 2135 2137 2220 46 

Stichwort:  A/Q-Turnier Nümbrecht + Reitername 

      

Lastschriftverfahren wird nicht durchgeführt! Wir bitten die       

Beträge zu überweisen.   

 



Nachnennungen von einzelnen Disziplinen sind nur bei bereits genannten Pferd/Reiter-Kombinationen 

möglich. Nachnenngebühr 5 €. Der Veranstalter behält sich jedoch das Recht vor, einzelne Nachnennungen  

abzulehnen. 

 

Anreise am Donnerstag, den 05.07.2018 ab 17.00 Uhr möglich 

 

Hunde sind auf dem ganzen Turnierareal (selbstverständlich auch in der Arena!) immer an der Leine zu 

führen. Hundekot ist sofort korrekt zu entsorgen. 
 

Wegbeschreibung: 

 

1) A4 – Abfahrt Nr. 25 Gummersbach / Wiehl / Nümbrecht 

Richtung Wiehl fahren, in Wiehl rechts Richtung Nümbrecht. Weiter der Beschilderung Nümbrecht 

folgen, aber möglichst um Nümbrecht herum über Oberelben fahren. Weiter durch Altennümbrecht 

und kurz vor Harscheid links nach Geringhauser Mühle abbiegen. 

 

2) A3 – AB-Kreuz Bonn / Siegburg auf die A560 in Richtung Hennef 

Ausfahrt Hennef-Ost abfahren, links auf die L 478 in Richtung Waldbröl. Nach ca. 25 km (hinter 

Ruppichteroth im Ortsteil Schönhausen) links nach Nümbrecht/Harscheid abbiegen. Nach Ortsende 

Harscheid rechts nach Geringhauser Mühle abbiegen.  

 

 

Hotelverzeichnis: Touristinformation, Lindchenweg 1, 51588 Nümbrecht, 
Tel. 02293-90948-0 - www.nuembrecht.de  

http://www.nuembrecht.de/


Besondere Bedingungen: 
Regelungen der EWU zur Turnierzulassung gemäß geltenden Impfschutzbestimmungen: 
Eine Turnierteilnahme ist möglich wenn,  
 

a) Bei der Grundimmunisierung die ersten zwei Impfungen erfolgt sind und nach der zweiten 
Impfung 14 Tage vergangen sind. 
 

b) Bei Wiederholungsimpfungen und der dritten Impfung der Grundimmunisierung 7 Tage 
nach der letzten Impfung vergangen sind.  
 

c) Bei fehlender Information über die Grundimmunisierung das Pferd in den letzten drei 
Jahren regelmäßig, das heißt, im Abstand von maximal  
6 Monaten + 21 Tagen (bis einschließlich 31.12.2012 im Abstand von  
7 Monaten + 21 Tagen), nachweislich geimpft wurde.  

 
Durchführungsbestimmungen für den Impfschutz gegen Influenzavirusinfektionen: 
Impfungen gegen Influenzavirusinfektionen sind von einem Tierarzt wie folgt durchzuführen und 
von diesem entsprechend, einschließlich Unterschrift und Stempel, im Equidenpass zu 
dokumentieren.  
 

A) Grundimmunisierung 
Bei der Grundimmunisierung die ersten zwei Impfungen. Bei den ersten zwei Impfungen 
ist ein Abstand von mindestens 28 Tagen bis höchstens 70 Tagen einzuhalten. Die dritte 
Impfung ist im Abstand von maximal  
6 Monaten + 21 Tagen nach der zweiten Impfung durchzuführen.  
 

B) Wiederholungsimpfungen 
Wiederholungsimpfungen sind im Abstand von maximal 6 Monaten + 21 Tagen (bis 
einschließlich 31.12.2012 im Abstand von 7 Monaten + 21 Tagen) durchzuführen.  
 

Zusätzlich wird eine Impfung gegen Herpesvirusinfektionen empfohlen. Ordnungsgemäß 
durchgeführte Impfungen gegen Tetanus werden als selbstverständlich erachtet. 
 
Andere Impfungen, die in einem Zeitraum erfolgt sind und Einfluss auf die Medikationskontrolle 
haben kann, müssen in einem vom Tierarzt bestätigten Dokument vermerkt sein (Zeitpunkt, 
Dosis, Substanz oder Lösungsmittel).  
 
Kontrolle der Equidenässe durch die Meldestellen 
Das EWU Regelbuch schreibt vor, dass alle Teilnehmer eines Turniers unaufgefordert den 
Equidenpass ihres Pferdes an der Meldestelle vorzeigen müssen. Die Meldestelle muss 
kontrollieren, ob alle Impfungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden.  
 
Wichtiger Hinweis: 
Wir weisen darauf hin, dass ein Pferd ohne ordnungsgemäße Impfungen auf EWU-
Turnieren keine Startberechtigung hat. 
Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Rückerstattung der Start- und Boxengelder sowie der 
Officecharge.  
 



Maßnahmen bei mangelndem Impfschutz 
Sollte der Meldestelle ein Equidenpass vorgelegt werden, in dem der Impfschutz nicht gegeben 
ist, so ist dieser Equidenpass zu kopieren (Seiten mit den Impfungen und Seite 1 mit dem Namen 
des Pferdes). Diese Fotokopien sind zusammen mit einer Kopie der Nennbestätigung an die 
Bundesgeschäftsstelle zu senden. Kann der Teilnehmer bei fehlendem Eintrag in den 
Equidenpass eine tierärztliche Bescheinigung über die ordnungsgemäße Impfung des Pferdes 
vorlegen, so ist auch davon eine Kopie an die Bundesgeschäftsstelle zu senden.  
Die Bundesgeschäftsstelle kontrolliert daraufhin, ob das Pferd in dieser Saison schon auf einem 
anderen Turnier gestartet ist, und ob auch von der dortigen Meldestelle der fehlende Impfschutz 
gemeldet wurde.  
 
Für die Meldestelle besteht Meldepflicht!!! 
 
Also achtet bitte darauf, dass eure Pferde gemäß den Bestimmungen geimpft sind und der 
Equidenpass vollständig geführt ist.  
 
 

Die Öffnungszeiten der Meldestelle werden mit dem Zeitplan veröffentlicht.  

Es wird ausdrücklich auf nachfolgenden Paragraph des Regelbuches hingewiesen:  

§ 601 Startbereitschaft 

Jeder Teilnehmer ist für sein pünktliches Erscheinen zur genannten Klasse selbst verantwortlich.  

Para Reining Reiter mit Grade 4 können entsprechend ihrer LK in den ganz normalen Reining-

Prüfungen mitreiten. 

AUSSCHREIBUNG 

 

Disziplinen und vorläufiger Zeitplan: 

 

Freitag, 06.07.2018 – Beginn ca. 08.00 Uhr 

A LK 3A  Showmanship at Halter 

A/Q JUPF BA Jungpferde Basis 4jährig 

A/Q JUPF TH Jungpferde Trail 4jährig 

A LK 2   Trail jun. 

A LK 1  Trail jun. 

A LK 3A  Trail 

A LK 3A  Western Pleasure 

A LK 3A  Western Horsemanship 

A LK 3A  Western Riding 

A/Q Youngstar Challenge 6jährig 

A LK 3A  Reining 

A LK 2B  Reining 

A LK 1B  Reining 

A LK 3A  Ranch Riding 

A LK 1A   Ranch Riding sen.  

A LK 2A   Ranch Riding sen. 

A LK 1B  Ranch Riding 

A LK 2B  Ranch Riding 

A LK 1  Ranch Riding jun. 

A LK 2  Ranch Riding jun.  

A LK 2A  Western Riding sen. 

A LK 1A  Western Riding sen. 

 



Samstag, 07.07.2018 – Beginn ca. 08.00 Uhr 

A LK 1A  Showmanship at Halter 

A LK 2A  Showmanship at Halter 

A LK 1B  Showmanship at Halter 

A LK 2B  Showmanship at Halter 

A/Q Q LK 2-1A Showmanship at Halter 

A/Q Q LK 2-1B Showmanship at Halter 

A LK 3B  Showmanship at Halter 

A/Q JUPF TH Jungpferde Trail 5jährig 

A/Q JUPF BA Jungpferde Basis 5jährig 

A LK 2B  Trail 

A LK 1B  Trail 

A LK 2A  Trail sen. 

A LK 1A  Trail sen. 

A LK 3B             Trail  

A LK 1-2  Horse & Dog Trail 

A LK 2B  Superhorse sen. 

A LK 1B  Superhorse sen. 

A LK 1A  Superhorse sen. 

A LK 2A  Superhorse sen. 

A LK 2B  Western Pleasure 

A LK 1B  Western Pleasure 

A LK 3B  Western Pleasure 

A LK 2B  Western Horsemanship 

A LK 1B  Western Horsemanship 

A LK 3B  Western Horsemanship 

A LK 2A  Western Pleasure jun. 

A LK 1A  Western Pleasure jun. 

A LK 2A  Western Horsemanship 

A LK 1A  Western Horsemanship 

A LK 2A  Western Pleasure sen. 

A LK 1A  Western Pleasure sen. 

A LK 2B  Western Riding 

A LK 1B  Western Riding 

A LK 3B  Western Riding 

A LK 2  Western Riding jun. 

A LK 1  Western Riding jun. 

A LK 3B  Ranch Riding 

A LK 3B  Reining 

A LK 2  Reining jun. 

A LK 1  Reining jun. 

A LK 2A  Reining sen. 

A LK 1A  Reining sen.  

SQ FS RN  40 Jahre EWU Reining Show Cup (Freestyle Reining) 



Sonntag, 08.07.2018 ab ca. 08.00 Uhr 

A/Q Q LK 2-1A Trail sen. 

A/Q Q LK 2-1 Trail jun. 

A/Q Q LK 2-1 B Trail 

A/Q Q LK 2-1 Horse & Dog Trail 

A/Q Q LK 2-1A Superhorse sen. 

A/Q Q LK 2-1B Superhorse sen. 

A/Q Q LK 2-1A Western Pleasure jun. 

A/Q Q LK 2-1B Western Horsemanship 

A/Q Q LK 2-1B Western Pleasure 

A/Q Q LK 2-1A Western Pleasure sen. 

A/Q Q LK 2-1A Western Horsemanship 

A/Q Q LK 2-1 Western Riding jun. 

A/Q Q LK 2-1A Western Riding sen. 

A/Q Q LK 2-1B Western Riding 

A/Q JUPF RN Jungpferde Reining 4jährig 

A/Q JUPF RN Jungpferde Reining 5jährig 

A/Q Youngstar Reining 6jährig 

A/Q Q LK 2-1 Ranch Riding jun. 

A/Q Q LK 2-1B Ranch Riding 

A/Q Q LK 2-1A Ranch Riding sen. 

A/Q Q LK 2-1 Reining jun. 

A/Q Q LK 2-1B Reining 

A/Q Q LK 2-1A Reining sen. 

 

 

Bei den Siegerehrungen ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer in korrekter Kleidung mit Hut 

und mit Pferd erscheinen.  

Die Siegerehrungen finden immer unmittelbar nach jeder Klasse statt.  

 

Ehrung All-Around-Champion nach der jeweils letzten Disziplin der 

jeweiligen Klasse. 

 

Die genaue Zeiteinteilung erfolgt mit der Nennbestätigung, der Veranstalter behält sich das Recht 

vor, den Zeitablauf und den Turnierablauf ggf. zu ändern. Eine Verschiebung von Prüfungen auf 

einen anderen Tag ist möglich.  

 

Es besteht zwischen dem Veranstalter einerseits und den Besuchern, Pferdebesitzern und 

Teilnehmern andererseits kein Vertragsverhältnis. Hiermit ist jede Haftung für Mensch und Tier 

ausgeschlossen. 

 
 

 


